
HMTSBLHTT
DES KREISES SANDOMIERZ.

Abonnem entspreis vierteljährig 3 Kronen. Mr. 3» Sandomierz, den 1. M ärz 1916.

1 

Pässe, Ausw eispflicht von und nach beiderseitigem 

Okkupationsgeoiete.

(Erlass des k. u. k M dltärgeneralgouvernem ent Präs. 
Nr 3362.) t A O K . M V. Oj). Nr. 127. 191 vom  26. 

Dezem ber 1915.)

Im Einvernehmen mit dem Kaiserlich deutschen 

Generalgouvernem ent WarSohau wurden-vorbehaltlich 
späterer Vereinbarungen über die Erleichterung des 
Personenverkehres innerhalb ganz Polens-vorläufig die 
beiderseitigen A nforderungen  für den Clrenzabertritt 

zwischen dem k. u. k Militärgeneralgouvernement 

Lublin und dem Kaiserlich deutschen Generalgouver­
nement W arschau fclgendermassen festgestellt

L

Reisen aus dem Österreichisch ungarischen nach dem 

Kaiserlich  deutschen Okkupationsgebiete.

Für Reisen in das Deutsche Okkupationsgebiet wird 
gefordert:

1) der Reisepass,

2) der besondere Ausweis.

ad 1). Die von den k. u. k. österreichisch-unga­
rischen Kom m andos gemäss der V erordnung des Ar 
meeoberkpmmandanten vom 25. A ugu st  1915, Nr 35 
VR1 ausgestellten Reisepässe werden vom  Kaiserlich 

deutschen Generalgouvernem ent als zureichend an­

erkannt

ad 2). Der besondere Ausweis wird ausgestellt von

der Passzentrale des Generalgouvernements Warschau.

Z u  diesem Z w ecke  ist der Reisepass unter ge­
nauer A ngabe des Zweckes und d°r Dauer der Reise 

an den denn Generalgouvernem ent W arschau zugeteil­

ten Vertreter des österreichisch ungarischen A rm ee­
oberkommandos zu senden. Der Reisepass wird sodann 

an die übersendende Stelle unmittelbar von der Kaiser­
lich deutschen Passzentrale odei durch den Vertreter 
des krmeeoberkornnnyidos zurückgeschickt; im Falle 
der G enehm igung der Reise wird der besondere A us­

weis behufs A ns fo lgu ng  an den Bewerber an ge­
sell losson.

II.

Reisen aus dem Kaiserlich  deutschen nach dem öster­

re ich isch-ungarischen Okkupationsgebiete.

Für Reisen in das österreichisch-ungarische Okku­

pationsgebiet w ild  gefordert:

1) Der Reisepass,

2) das Visum des Reisepasses.

ad 1). Die von  den Kaiserlich deutschen Kom 
mandos oder Behörden gemäss den derzeit geltenden 
Vorschriften ausgestellten Reisepässe (Kaiserlich deut­

sche Verordnung vöim 115. Dezember 1914, Nr. 457 i 
und V erordnung des Generalgouvernements W arschau 
vom  lü. September 1915, A bteituug TI b. Nr. 3186) 
entsprechen den A nforderungen der Verordnung des 
Arrneeoberkommandanten vom  25. August 1915, Nr 

36 V.BI. und werden als zureichend anerkannt.
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ad 2). Das Visum  w ird ausgestellt vom AOK. selbst, 

Oder einer seiner Passvid ierungsste llen  in Szczakow a, 

Krakau, Rozw adow  oder Lemberg oder von dem, dem 

Generalgouvernement W arschau zugeteilten Vertreter des 

AOK. oder vom k. u. k. Kriegsm inisterium, Zur Erwir­
ku ng des Visums ist der Reisepass au eine der bezei­

c h n t e n  Stellen zu senden. Hiebei ist neben den im 

Reisepässe ohnehin enthaltenen A n gaben  auch das 

Ziel, der Z w eck  und die Dauer der Reise anzugeben.

Der Reisepass wird nach allfalliger Beisetzung 
des Visums von  der k u k. Stelle, bei der die Vidie- 
rung erbeten wurde, an die übersendende Stelle zu- 
rückgeschiekt.

Es ist ferner vereinbart, dass die blosse D urch­
fahrt durch das Okkupationsgebiet des anderen Teiles, 

wenn das Reiseziel im eigenen Okkupationsgebiet ge ­
legen ist, n 'cht als Reise  nach dem anderen Okku­

pationsgebiet behandelt wird. Dem nach wäre der be­
sondere Ausweis der K  I). Passzentrale beispielsweise 

nicht notw endig  für eine Fahrt auf der W arschau- 
W iener Bahn von D abrow a  nach Noworadnm sk, oder 

in die österr. ung. Enklave Jasna Gora, das V isum  
einer österr. ung. Passvidierungsstelle wäre nicht not­

w endig  bei der Fahrt von Cz^stochau nach W a r ­

schau.

Zurackzuschaffen und w egen Ü bertretung der 
Passvorscliritten zu bestrafen wäre der betreffende 
Reisende nur dann, wenn er in dem durchfahrenden 
Gebiete ohne besonderen Ausweis oder Passvisum die 
Reise unterbricht oder sich dortselbst unter irgi nd 

einem Verwände aufhält.

2.
Eröffunyanzeige der k. u. k. W arenverkehrszentrale  fü r 

das österr.-ungar. Okkupationsgebiet in Polen.

Mit 1. Jänner 1916. hat die W arenverkehrs-Zen­

trale für das östr -ungar  Okkupationsgebiet in Polen 
in Krakau ihre T ätigke it  aufgenom m en.

Die Sprechstunden des Chefs und der Vorstän­
de  der Ausfuhr-und Einfuhrabteilung sind täglich 
von 9-12 Uhr vormittags, ausgenommen an Sonnta­

gen. T elephon-N um m er ist Krakau 3582.

Die k. u k W arenverkehrszentrale weist bei 

dieser Gelegenheit ausdrücklich darauf hin, dass die

V ergebun g  von  Zertifikaten an einzelne Petenten, 
ausnahmslos abgewiesen wird.

H ingegen  ist die Zentrale  gerne bereit, A u s­

künfte allgemeiner Natur, betreffend p ass-, Eracht- P er ­
sonen-, Postverkehr-und Zoilangelegenheiten, Bezugs­

quellen, Industiie-und G ew erbeförderung, zu erteilen.

3. 

Sperrstunde, Sonn-und Feiertagsruhe.

A d Stelle der im Am tsblatte  Nr. 4 . ex. 1 9 1 5 .  

A bsatz  6. verlautbarten V erordnu ng  betreffend R e g e ­

lung der Sperrstunde, sowie der Sonn-und Feiertags­
ruhe im Handel und Gew erbe treten hiemit nachste­

hende Bestim m ungen in Kraft:

A lle Restaurants, Kaffehäuser und Schaaklokale  
im Kreise müssen an W och entagen  von  9 U hr abends 
bis 5 U hr früh, alle übrigen Gesohäfte-von 8 Uhr 
abends bis 6 Uhr früh gesperrt sein.

A n  Sonn-und röm.-kath. Feiertagen  können alle 
Geschäfte im Kreise ausgenommen Schanklokale, R es ­

taurants, Konditoreien und Kaffehäuser nur von 
8 U hr bis 11 Uhr Vorm ittag  und von 5 Uhr bis 6 
Uhr abends offen gehalten werden.

Erstklassige Restaurants, Kaffehäuser und Kon 

ditoreien in den Städten Sandomierz und Staszöw 
können an diesen Tagen ununterbrochen offen gehal­
ten werden, dagegen dürfen dieselben in anderen 
Ortschaften des Kreises so wie die übrigen Restau 

rants und Schanklokale im ganzen .Kreise nur von 5 
Uhr fn ih  b'S 1 0  Uhr Vormittag, von 12 bis 3 Uhr 

N achm ittag und von 5 bis 9 Uhr abends offen gehal­
ten werden.

Die Einreihung eines Restaurants in die erst­
klassigen hängt vom freien Ermessen des Kreiskom­

mandos ab.

Die öffentliche A usführung von gewerblichen 
Arbeiten so wie das A ut bezw. Ausladen von  W aren 
und deren Transport ist an Sonn-und Feiertagen 

verboten.

U nternehmungen, welche durch Einstellung des 
Betriebes auch nur an ein ata T age  empfindlich geschä­
digt würden wie Zuckerfabriken, Kalkbrennereien, 
Spiritusraffinerien, R m gofenziegelc ien  u. dgl. sind von 
der Sonn-bzw . Feiertagsruhe ausgenommen.
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Betriebe, deren Stillstand für die- A llgem einheit 

schädliche F o lgen  hätte, werden naeh vorheriger 
A nm eldu ng  beim Kreiskom m audo von  der Sonntags­

ruhe ausgenommen.

In den Bäckereien ist au SoTi.ti-tmd Feiertagen 

die A rbeit  von Mitternacht bis 6 Uhr abends ver­

boten.

Die Gesuche um B ew illigung .Kaffeehäuser, R e s ­
taurants und Schanklokale länger in der Nacht offen 
halten zu dürfen, können beim k. ü k. Kreiskom­

mando eingebracht werden.

Die im Am tsblatte  Nr. 9. 191o. A bsatz  5. ver­
lautbarte Verordnung bezüglich der Sonn-und Feier­
tagsruhe in den Tabaktrafiken wird dahin abgeändert 

dass an diesen Tagen sämmtliche Trafiken im Kreise 
von  S bis 11 Uhr vormittags und von 5 bis (i Uhr 
nachmittags offen gehalten werden dürfen.

Die Übertretungen dieser Anordnungen werden 
Lin Sinne der V orordn u n g  des V. 0 .  K. vom 19. Au­
gust 1916.. Verordnungsblatt Stück VIT. \ r  30 ex. 
191ö. geahndet.

4. 

K u n d m a c h u n g  

über die Einhebung der Patentsteuer fü r das Jahr 1916.

L aut dem Erlasst' des k. u. k. Militärgeneralgou- 
vernornents von ‘23. Deset&bw 1915, N.r. 2<RJ51 hat nie 
russische R egierung  mit dem auf Grund des Art. 87o  o
der Staatsgrundgesetze am 4 Oktöbux 1914. sanktio- 
nixten Beschlüsse des Jl inisterrates (m ss R . G. Bl 
vom 12. N ow em ber 1914. N r . 2870; tür das Jahr 1916. 
verordnet, wie folgt:

1) Die Patentsteuertaxen von Handelsunter- 

nehmungeji der T II. und ID . Kategorie sowie von 
Gewerbeunteriiehmuiigen der 1 bis \T. Kategorie wer­
den um 50u/o erhöht.

2) Die Staatszusehläge für die Kosten der Ein- 
t[uartit ruiig und der Erhaltung der Gemeindegerichtö 
sind von  den erhöhten Patenttaxen, die übrigen 
Staatszuschläge von den normalen Patunttaxon einzu­
heben- v o m  1 Jänner 1916. aiigefangen, jedoch  ohne 
zeitliche Beschränkung.

3) Sämmtliche stabile und wandernde kine-

3.

| matographische Privatunternehmungen sind der Pa- 

I tentsteue:r zu unterziehen und zwar:

a) sind zur I. Katagorie jene  Kinos zu zählen 

weiche für das Lokal mehr als 10.000 K. jährlich 

Mietzins bezahlen, oder welche mehr als 500 Z u ­

schauerplätze enthalten.

b) zur II. Katigorie gehören Kinos mit einem 

Mietzinse bezw. M'ietwerte von  mehr als 80D0 K. und 
weniger als 500 Zuschauerplätzen.

o) zur III, Kategorie  gehören jene mit einem, 

Mietzinse bezw. Mietwerte ms 2000 K. oder ois zu 

150 Zuschauerplätzen.

d) wandernde Kino-Theater  haben die Patent­
taxe pro 60 K. zu telegen und unterliegen nicht der 

Ergänzun gssteuer.

Das k. n. k. Militärgene-ralgouvernemeufc hat n,n- 
1 geordent die. Patentsteiier nach MaS'Sgibo der ob 'T - 

wähnten Verordnung vom  Steuer] an re' l'Jlti ejuizuhe- 
hfc.u und dort, w o  ffir das Steuerjahr 1916 Patente 
in einem niedrigeren Betrage, als durch diese Veror­
dnung vorgeschriebe.u werden bereits ausgegeben wor­
den sind, der Dififenmzbetrag nachträglich einzuhebon 
ist. Infolge ob iger  Verordnung wird ungeordnet:

Nachdem für das Jahr 191(5.

die Patente bereits ausgegeben worden sind, 
worden die Steuerträger der 111 bezw, 'VI. Handels 
bezw (Je werbegrnppen und der höheren Gruppen 

aulgetnrdert. den Diffeienzbet.rag welcher sich zwischen 
der erhöhten . S t e u e r  und der bis jetzt, niedrigeren er­
gibt, in II. 'Tagen bei der Kreiskassa zu bezahlen.

Diese Differenz au Ergänzungsstouer beträgt:

1) in der I I I . Handels bezw. Yi. Gewerlws. ,

Grnpp.ö 12 K b.

n n  ^  ii r  V -  n n 3 0  „  — -  „

n  ii ii n LVf „  „  IBP t,_, „

n n I -  n ii Ü I .  „  „  6 0 0  „  r

Um die A bzahlung d ieser• Nacht.ragssteuern zu 
erleichtern werden die -Ausweise der Patentst,euer 
träger den G em einde ’, arstehorn zugesiGlt, bei welchen 
d i e 1 Nachtragsteuer zu entrichten ist.

Bei jenen Patentbesitzern welche freiw illig  die 
N&ohtragssteuer nicht rechtz« it ig  bezahlen, wird das 
Exekutious verfahren durchgeführt werden.
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K a n i n c h e n z u c h t .

Die zunehmende Fleischteuerung bringt es mit 

sich, die weitgehendsten Versuche zu machen, m ög ­
lichst viel billiges Fleisch im Lande zu erzeugen Hie­

zu ist kein Tier so geeignet wie das Kaninchen, das 

eine besonders staike Verm ehrung aufweist, ein w oh l­

schmeckendes Fleisch liefert und äusserst billig  und 
leicht zu ernähren ist.

Die Kaninchenzucht ist einfacher und ergiebi­
ger als Sohweine-oder Geflügelzucht. Nach A n ga b e  
von Züchtern stellt sich 1 kg. Fleisch au f ungefähr 
eine Krone.

Kaninchenfleisch ist ein gesundes und nahrhaf­
tes Nahrungsmittel, g le icht im  Geschmaoke dem 
Hühnerfleisch, ist aber bdliger und ausgiebiger als 

dieses und als Kalbfleisch.

In Paris allein sollen nach marktämtlichen Be­

richten täglich 15000 Kaninchen verkauft werden.

Die Kaninchenzucht ist für die Landbi völkerung 
von grossem Nutzen und wäre ein leichter und er­
träglicher B eschäftigungszw eig  für Frauen, grcssere 
L inder und Arbeitsunfähige, insbesondere da die 
Zucht einfach ist und schon nach wenigen Monaten 
Jungtiere zum Verkaufe gebracht werden können.

Nachdem auch das Fell des K aninchens in der 
liauhwarenbranohe sehr gesucht ist, so bietet auch iu 
diesem Belangt; die Kaninchenzucht einen einträg­

lichen Erwerbszweig.

Da eine Häsin 30 bis 40 Ju nge  innerhalb eines 
Jahres w irft und diese nach Sech» Monaten bereits 

wieder werfen, lassen sich innerhalb eines Jahres aus 
500 Zuchttieren über 100,000 Tiere erzielen. Das Tier 
zu 4 kg. gerechnet ergiebt dies 400,000 kg. Fleisch, 
man erspart dadurch die Schlachtung von über 2000 
Hindern.

Die A n lagen  für die Kaninchenzucht können 
einfach s<;in, so dass dieselben nicht viele Kosten ver­
ursachen. Zum  Beispiel ein Stall mit zwei A bteilun ­

gen, eine für trächtige Häsinen, eine zweite für junge 
Tiere beider Geschlechter, ausserdem ein kleiner ent­
sprechend umzäunter Gartep als Auslauf.

I
Bezüglich der Ernährung der Kaninchen ist zu 

bemerken, dass M angel an derselben nicht zu befür­
chten ist, da die Kaninchen am meisten Gräser, Heu,

5. Kräuter, A bfä lle  von  Gemüsen verzehren, welohe 'N ah- 

rungrm itlel in genügender M enge erhältlich sind.

6 

P R E I S T A R I F .

für die Überfuhr über die W eich se l  in Z A W IC H O S T .  

In der Zeit vom 1. Oktober bis 1. Mai:

Für ein zweispänniges Fuhrw erk  (incl. Last) 4 Kronen. 

Für ein einspänniges Fuhrw erk (incl. Last) 3 Kronen.

W aren: für jede  100 klg. (6 P u d )  30 h.
Erwachsene P erson en 'zah len  . 20 h.
K in der  unter 10 Jahren z a h l e n  10 h.

In der Zeit vom  1. Mai b is 1. Oktober.

Für ein zweispänniges Fuhrwerk (inol. Last) 3 Kronen. 
Für ein einspänniges Fuhrw erk (incl. Last) 2 Kronen. 
W aren: für jede  ICK) k lg  (6. Pud) . . 15 h.

Erwachsene Personen zahlen . . . . . .  10 h.
Kinder unter 10 Jahren zahlen . . . . t> h.

Übertretungen dieses Tarites werden im Sinne
der V erordnung des A . 0 .  K. vom id . August l'Jln. 

V erordnungsblatt  Stück VH. Nr. 30. geahndet.

7 

Beschlagnahm e von Metallen.

Die im A m tsblatt  Nr. 1. Pkt. 10. verlautbarhe 
Beschlagnahme wurde auch au f Alteisen ausgedehnt:

8.

M a s c h i n e n o f f e r t e .

Interessenten werden aufmerksam gemacht, dass 

die Firma N. Heid in Stockerau Nied-Oesterreich  fol­

gende W aren  liefern kann;

Transmissionen,
Spezialdrehbänke,
Transportanlagen,
E levatoren,
W erkzeugm aschinen,
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Transports trecken,
Trieure,

Trieurzylinder,

Schrotmühlen und sonstige landwirtschaftliche 
Maschinen.

9. 

Eröffnung neuer Postäm ter im K re ise  Sandom ierz.

D as k. u. k, Etappenpost-uurl Telegraphen amt 
J Klasse in Staszow, sowie die Etappenpostämter II.

Klasse in K lim ontow , K op rzy w n ica  und Zawichost 
wurden am 1. Februar laufenden Jahres eröffnet.

Die Fahrtpostlimen Sandomierz -  K lim ontöw - 

Stcszöw , Sandomierz - K oprzyw nica  und Sandomierz- 

Zaw ichost  sind liir den Postverkehr zwischen Militär 
und Zivilämtern, sowie zwischen Privatpersonen be- 

stimmt. Dieselben verkehren jeden Dienstag und Frei­

tag.

Gewiesen sind:

I. Bezüglich der bei Etappenpostäm tern II. K lasse  

zulässigen Sendungen:

t an das Postamt 6 1 p  G e m e i n d e n

Sandonjierz:

Obrazow, W iiczyee , und nachstehende Orte der Gemeinde Dw ikozy: B ozy- 
dar. Buäowiec, D oty  mäciowskie, Doraz, D w ikozy , Gierlaehow, Gol^bice, 

Kaimefi, Krukow, M okoczyn , Msciöw, ß ze czy ca ,  Snoharzöw.

der Gem einde Samborzec: A ndruszkowice, Kuhierniki, Koöinirzöw, Dojowiee, 
Malice. M ilczany, Kfcroehoie-e, Z av ise lcze ,  Zawfferzbie, Ztota, Zyö, und Stadt 

Saudunarz.

Zawiehoet:
Zawdohost und nachstehende Orte der Gem einde D w ikozy : Bnczek, (.’zermin, 
Garbow . G öry -W ysok ie ,  Jaroszöwka, Eiomaubwka, Stupcza, Szczytmki, W i-  

niary, W im arki.

r .oprzy  wr.ioa:

Koprzywiiica, L on iöw , Osiek. T ursko-W ielk ie  und nachstehende Orte der 
Gemeinde Samborzec: B ogo iya ,  Bystrzejowice, G o rz y cz a iy .  Michatbw. 
Ostroleka. S a m b o r z e ,  Skotuiki, r-eniechowiee, Bzewcfe, W ie logom , Zajezie- 

rze, Zuköw .

K lim ontow : Klim ontow, liipnik, J'urkowme-Görki.

Staszow: R ytw ianv , Potanieö, Whsniowa und Stadt Staszow.

II. Bezüglich der den Etappenpostäm tern I. K la sse  vorbehaltenen Sendungen und Telegramme.

an das Postamt. d i e  G e m e i n d e n .

Sandomierz:
*

D w ikozy , W ilczyce , Dipuik, Obrazow, Samborzec, Koprzyw nica , L on iow , 

Klim ontow, Zaw ichost und die Stadt Saudomierz.

Staszow:
W isniowa, Jurkowiöe-Görkt, Osiek, Tursko-W ielk ie , Potaniec, l iy tw ia n y  

und die Stadt Staszow.
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Die ausser diesen Postkursen bestehenden Ordo- 
nanzreitor-und Fussbotenlinien befördern nur Post­
sendungen, welche für die ! lendannorie-un l Finanz- 

wachposten, sowie deren Personal bestimmt sind, oder 

von diesen abgesendet werden. Demnach dürfen an­
dere Ämter, Gatneindekanzleien und Privatpersonen 

die Benützung dieser Kurse nicht in Anspruch neh­
men.

Dieselben verkehren jeden  Dienstag und Freitug.

Die Gemeindeämter werden hiermit v erp a ch te t ,  
an jedem  Dienstag und Freitag einen Boten zum

zuständigen Postamte zur A bholun g  der Post zu schi­
cken. Die Gem eindeäm ter Di\ikoz\ und Samborzec 
haben ausserdem 1 mal wöchemdieh die für die zum 
Sprengel der Postämter Zawiohost bezw, Sandom ierz 

gehörenden Ortschaften der Gemeinde, beetimmSe.il S en ­
dungen be diesen Postämtern abzuhole.n.

Es wird wiederholt i i  Ei nnierung gebracht, dass 

Karten und Briefe :n ru s s is ch «  oder hebräischer 
Schrift, sowie Korrespondenzen ohne A ngabe  dos A b ­

senders und Absendeortes für die W eiterbeförderung
bei den Postämtern nicht angenom m en werden.

10.

V e r z e i c h n i s .

über die bis einschl. 20.'1 11)16. aus den ^Strafgeldern verausgabten 
Beträge an Spenden für wohltätige Zw ecke:

P.
E rfolgter

N.
G e g e n s t a n d Betrag.

K. h.

1
Unterstützung an das Notstands- Komitee in K oprzy- 
wnica  ausgefolgt am 29 |8 1915. 1500 —

2 Unterstützung an das Notstands- Kom itee in G örv -  
wysokie  ausge.folgt am 3.|9 1915. 200 —

3
Dtto in Sandomierz für den Kreis ausgefolgt am 18.111 
1915, 1000 —

4 Dtto fiir den Kr. is ausgefolgt 24.|11 1915. 9000

f>
Spende zu einer W eihnaohtsbeteilung fiir arme 
Kinder in Sandomierz. 800 •

6 Spende für die jüdische Volksküche m Sandomierz. 500 —

7 Spende für arme Kinder m Klunoutöw. 100 —

8
Unterstützung an die armen Bewohner von  B ogorva  
infolge Typhusepidt-mie. 100

9
Spende für die arme jüdische Bevölkerung von 
Staszow. 500

10 Unterstützung an einzelne bedürftige Personen 
in Kreise. 6.80

11.

K u n d m a c h u n g .

Mit V erordnung des k. u. k. Militärgeneralgou- 
vornements für das österr. ung. t»kkupationsgebiet in

Polen vom 18. Jänner 1916. Nr. 20528. wurde m it den 
Funktionen des Gerichtsvollziehers für den Kreis San- 
dömierz der ehemalige Gerichtsvollzieher Edward 
W yk ow sk i  aus Sandomierz betraut.

Kr ist berechtigt alle Exekuti.msaufträge welche
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io dem hiesigen Kreise zum Vollzüge gelangen zu 
uoernehmen und zu vollstrooken und nimmt seine 
Amtstätigkeit dem 1. Febrrmr BUfi. auf.

12.

Austausch  von Sa lz

Es kom m t vor, dass das Salz im Tauschw ege 
gegen Geflügel, Vieh und sonstige Produkte abgege­
ben wird.

D a  lnedurch in der R ege l ^ine grösSe Benach­
teiligung des Konsumenten stattfindet, wird die Be­
völkerung vor  derartigen Machinationen gewarnt und 
dalun belehrt, dass keine Salznot zu b.'furchten ist 
ünd Salz in kleineren M engen immer zu 2(> Heller 
per K ilogram m  zu kauten sein wird.

Die Ü bertretung dieser V erordnung wird im 

‘Sinne der V erordnung des A rm eeoberkom m ando  vom
19. A ugust 1916. Verord Blatt,' Teil VII. Nr. 30 
geahndet.

13. 

Fn tia ssung  von 1000 Kriegsgefangenen polniscner 

Nationalität

Über A ntrag  des M. G. G. hat das K. M. im E inver­
nehmen mit dem A . 0 .  K . an beföhlen, dass eine ge­
wisse Anzahl russischer K riegsgefangener polnischer 
Nationalität, die vor  Kriegsausbruch in dem links der 
W eichsel gelegenen Teile des k. u. k. Verwaltungs­
gebietes ihren ständigen W ohnsitz  hatten, in ihre 
Heimatsorte entlassen werden.

Diese Massregel entspringt dem unserseits der 
B evölkerung  Polens stets eutgegefigebrachten W o h l­
wollen  und bezweckt, zahlreichen Familien des durch 
den K rieg  schwer geprüften Landes ihre .Ernährer 
"wiederzugeben, sowie zugleich die Landw irtschaft durch 

Zuführung von Arbeitskräften zu unterstützen.

Bei der Auswahl der zu entlassenden Kriegsge­
fangenen wurde nach folgenden Gesichtspunkten vor­

gegangen:

Seitens der Kom mandos der Kriegsgefangen­
lager wurden nur Leute mit guter Konduite namhaft 
gemacht.

ln  Betracht kommen in erster Linie solche Kriegs 

gefangene, welche eigenen Grundbesitz haben, den sie 

selbst bewirtschaften, und Handwerker, wenn diese 
beiden Kategorien zu ihren Familien zurückkehren.

.Sodann würden jene Kriegsgefangene berück­

sichtigt, d.e Handels-und ludustneangestellte , land­
wirtschaftliche Bedienstete oder Stadt-und Gomeinde- 

A ngeste llte  waren und die, die Aussicht haben einen 

ihrer früheren Steilung ähnlichem Posten zu erhalten.

Die Entlassung dieser 1Ü00 Kriegsgelangeneii 
Stellt vorläufig einen Versuch dar, von dessen Ergeb­

nis eventuelle weitere Veranlassungen abhängig  B8inO O CT
werden.

Die entlassenen Kriegsgefangenen werden jew eil ig  

vom Amtssitze des Kreiskommandos in B egleitung 

von Gendarmen in ihre Gem einden, bzw. Heimats- 
orte abgeschoben.

Die zuständigen Ortsvorsteher (W ojte), denen 

stets die Entlassenen vorgeführt werden, haben die-CT 7
selben zu agnoszieren und darüber der Begleitm ann­

schaft eine sclirittlicliö .Bestätigung auszustellen.

Die W ojte , bzw. Soltyse sind verpflichtet, zu 
kontrollieren, ob  die Freigelassenen ihrer friedlichen 
A rbeit  naohgeheu und sich in jeder  Hinsicht unbe­
scholten verhalten.

.Diesbezügliche bedenkliche W ahrnehm ungen, so­
wie jeder W echsel des gewählten ständigen Lomizils  

seitens solcher Personen oliru B ew il l igung  des Kreis- 
kommandos, sind unverzüglich dem zuständigen G en­
darmerie jlostenkonrmando anzuzelgen

14. 

Gesuche um Fre ilassung aus der Kriegsgefangenschaft.

Das Militärgeneraigouvernement in Lublin hat 

die V T ah re ne Innung gemacht, (V erordnu ng vom Ü. 
Jänner 1111(1. Nr. 2(1.768.) dass in vielen Ortschaften 
unredliche A dvokaten  und Schreibe'!- die AngehörigenCT O

von K riegsgefangenen oder Internierten belästigen, 
durch ihre Vermittlung Gesuche um Freilassung eiü- 
zubringen

Hiefür lassen sich diese Leute uiiverhiiltnismäsig 
grosse E ntlohnungen— manehm il sogar 60 anbei — 

bezahlen, wobei sie diese hohen Beträge durch
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verschiedene Erzählungen rechtfertigen so z. B. dass 
sie nach W ien  oder Lublin  fahren müssen und 
neue elegante K leider, Lackschuhe u. dgJ benötigen.

Dieser unmoralischen Gewinnsucht fallen die 

ungebildeten Massen der ländlichen kleinstädtischen 
Bevölkerung zum Opfer.

Dm diesem materiell und moralisch schädlichen 
ü n fu g e  mit E r fo lg  entgegenzutreten, wird die B e­
völkerung auimerksam gemacht, dass jederm ann be­

rechtigt ist, bei den Behörden schriftlich oder mün­
dlich sein A nliegen  ohne Vermittler vorzubringeu.

Etwaige \\ inkelschreiber sind dem Kreiskom- 
mando anzuzeigen.

15.

Freiw illiger E intritt von fremden Staatsangehörigen aus 

unserem Okkupationsgebiet in die Heeresbahn.

Es wird zur Kenntnis gebracht, dass die im 
A m tsblatt  Nr. 6. unter A bsatz  14. veröffentlichten 
V erfügungen  über den freiwilligen Eintritt von frem­
den Staatsangehörigen aus P o len  oder den angrenzen­
den Okkupationsgebieten in die österreichisch-unga­

rische bewaffnete Macht, sinngemäss auch für die 
E inreihung solcher Personen in die k. u. k. Heersbahn 

gelten

16

Libri memorabilium.

Seit altersher wurden bei den Pfarrkirchen G e­

schichtsbücher geführt, allgemein bekannt unter dem 
Titel „libri m em orabilium “ , in welchen die Geschichte 

der Ortskirche, sowie sonstige bedeutendere Lokal- 
ereignisse zur Aufzeichnis gelangten.

Diese historisch w ertvollen  Bücher sind im Lau­

fe der Ze it  aus den Pfarrarclnven verschwunden 
oder, w o  sie noch vorhanden sind, werden dieselben 

nicht weiter gelührt.

Im  Hinblick au f die besondere B edeutung  die­

ser Bücher für die Zukunft und die Geschichte fin­

det das k. u. k. K reiskom m ando für angemessen, zu 
empfehlen, dass diese bei jeder  Pfarrkirche auch w ei­

terhin geführt werden.

Ausüoung des Po iize isirafrechtes.

Mit der im  Am tsbatte  Nr. 7 A bs. 15. kundge- 

machten Verordnuug hat das Kreiskom m ando den 
Bürgermeistern und Gem eindevorstehern die Befugnis  

erteilt, für ortspolizeiliche Übertretungen Strafen zu 

verhängen, w obei der Gem eindevorsteher bzw. Bür­
germeister die Strafen nur in G egenw art von  zwei 
Gemeinderäten verhängen durfte.

D a  aber die Einführung von  Gem eindevertretun­
gen in den Landgem einden  derzeit nicht in Aussicht 
genom m en werden kann, sind stabt der Gemeuide- 
räte zw ei vom  K reiskom m an do ernannte Vertrauens­
männer (Assessoren) zur A usübung dieses Strafrechtes 
zuzuziehen.

Die Gem einden haben sofort Stellung zu neh­

men, welche Personen heranzuziehen wären und dies­

bezügliche A nträge  dem Kreiskom m ando vorzulegen.

Strafverhaudlungein sind in den Städten wenig:- 

stens einmal m  der AVoche und in L andgem einden 
jede  zw ei W och en  abzuhalten.

Der vorletzte Absatz  der obzitisrtea Verordnung 

wird dahin abgeändert, dass die eingehobenen Straf­

gelder in der Gemeindekassa als D urohgangsgelder 
aufzubewahre.n und bis au f weiteres an die Kreis­
kommandokassa abzufuhren sind

Die  V erwendung dieser Gelder ist nur für W ol- 

tätigkeitszwecke zulässig, wozu  fallweise die E inw il­

l igu n g  des Kreiskommandos einzuholen sein wird.

17.

18.

Verordnung des Armeeoberkomman­

danten vom 7. Februar I9k6.

betreffend die Anmeldung von Bergbauoerechtigungen 

und die Sicherung von Bergbauabgaben.

A u f  Grund der Mir kraft Allerhöchsten Oberbe­
fehles übertragenen Befugnisse der Obersten Z iv il-und 

M üitärgewalt finde ich für die in österreichisch-unga­
rischer Mil.tärverwaltung stellenden Gebiete Polens 
(Okkupationsgebiet) anzuordnen wie folgt:
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§ 1-

A lle  Bergbauberechtigungen, die vor  Inkraft­

treten dieser V erordnung .erw orben  wurden, müssen 

iuuerlialb einer Frist von acht W och en  nach Inkraft­
treten dieser Verordnung beim k. u. k Militärberg- 

amte in  D abrow a angemeldet werden.

A u f  V erlangen des Militärbergamtes ist inner­

halb einer von  ihm festzusetzenden Frist von w en ig ­

stens vier W och en  der Bestand der Bergüauberech- 

tigung nachzuweisen.

W en n  die im ersten A bsätze  vorgeschriebene

Anzeige unterlassen oder der im zweiten A bsätze  vor- 
ge.schriebene Nachweis nicht erbracht wird, kann die 
B ergbauberechtigung ohne Anspruch auf .Entschädi­

gung vom Militärbergamte entzogen werden.

§ 2.

W enn  die. vom Bergebaubetriebe zu entrichten­

den A beabpn  nicht rechtzeitig e iogezah lt  werden,
wird dem Zahlungspflichtigen vom  M ibtärbergam te 
eine schriftliche M ahnung zugestellt, in der eine neue 
Zahlungsfrist festgesetzt ist. W enn die Zah lu ng  i n n e r ­

halb dieser letzten Frist nicht erfolgt, kann die
B ergbauberechtigung ohne Anspruch auf .Entschädi­
gung  vom Arm eeoberkom m ando entzogen werden.

§ 3.

Übertretunger dieser V erordnu ng oder einer auf 

Grund derselben erlassenen Vorschrift werden, wenn 
sie nicht unter eine strengere btratbestim m ung fallen, 
auf A ntrag  des Militärbergamtes vom  Kreiskommando 
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Kronen, im Falle 
der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe mit Arreststrafen 

bis zu  einem Jahre bestraft.

§ 4.

Diese Verordnung tritt am 20. Februar 1J16 in 

Kraft.

Erzherzog Friedrich F. M. m. p.

Anm erkung:

A lle  an das k. u. k. Miütärbergam t in Dabrow a 

gerichteten Fundanzeigen und Gesuche um Verlei­
hung von B e r g b a u  Berechtigungen werden bis auf W e i­

teres unbeantw ortet bleiben.

Die im § 1. der V erordnung vorgeschriebenen 

Anm eldungen müssen unbedingt schriftlich erfolgen.

19.
A i c h a m t.

Es wird zur allgemeinen Kenntnis gegeben, dass 

zum Z w ecke  der Beaufsichtigung des Aichwesens im 

okkupierten Gebiete und zur E rled igung  der damit 
verbundenen Aiohgeschäfte beim k. u. k. M llitärgene- 

ralgouvernement ein Aichanit mit dem bitze in Dublin 

reaktiviert wurde.

20.

B r i e f t a u b e n .

Der Privatbes 'tz  von  Brieftauben und solchen 

Gattungen, welche zum Uochlassen geeignet sind, so­
wie das Halten von  Tauben überhaupt in geschlosse­
nen Behältern in-und ausserhalb der W ohngebäude 
und der hiezu gehörenden Nebenräume, desgleichen 

die Einfuhr, das Eiusehmuggeln von Tauben und die 
Mitnahme solcher bei Reisen, schliesslich das Mi' füh- 

ren dieser Tiere von Ort zu Ort ist strengstens ver­

boten.

Gegen die Zuwiderhandelnden wird standrechl 

lieh vorgegangen  werden

21.
Auszahlung einer Ergre iferpram ie.

Das k. u. k. Kreiskommaudo Zam osc hat die sei­
tens des Kreiskom m andos Krasnostaw auf die Verbre­
cher Uadnlak Fehks und Kazanowski. Jöze f  ausge- 
setzte Ergreiierprämie im Betrage von  1000 Kronen 

zuerkaunt und bereits ausbezahlt.

22

Denunziantentum.

Es ist eine Folge  der gegenw ärtigen  Z e it  und 

der bewegten  soz.alen und wirtschaftlichen Verhält­
nisse, dass gewisse Elemente die Unklarheit der S itu ­
ation ausnützen, um gegen  Geschäf'tskonkurrenten 

oder andere missliebige Personen bei. Behörden und 
Kom m andos A nzeigen  zu erstatten, Verleumdungen
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vorzubringen und diese denunzierten Personen in 

mehr oder minder geschickter W eise  vor den Organen 
der öffentlichen Gewalt zu verdächtigen .

W ie  sehr die Mitarbeit des gut gesinnten Tei­
les der Bevölkerung an der Erreichung der Ziele der 

ü . u. k. Al ilitärverwaltuug in Polen berrrüsst wird undo  r>
erwünscht ist, so muss gegau unwahre Denunziationen 
m it rücksichtsloser Strenge vorgegangen werden,

Behufs Verm eidung dcT gerichtlichen und poli­

zeilichen Folgen wegen Verleumdung oder Irrefüh­

rung der Behörden wird die B evö lkerung  vor u nw ah ­
ren Denunziationen gewarnt.

23. 

F r ü h j a h r s a n b a u .

Nachdem det, 'Herbstanbau 191”), Ci;n unbefrie­
digendes Resultat gezeitigt hat, ist es unbedingt not­
wendig, dass der Frühjahrsanbau heuer mit allen 
Mitteln und in intensivster W eise  durohgefulirt wird

Das k, u k. Kreiskommando wird alles aufbie- 
ten um ausser den in seinem Bereiche befindlichen 
M otorptlügen, noch weitere Dam pfpfiüge zu beschaf­
fen und tierische Zugkraft beizustTellon.

1) Hinsichtlich der tierischen A rbeitskraft wird 
verfügt:

a). Zw angsw eise  Heranziehung aller nicht land­
wirtschaftlichen Zwecken dienenden Gespanne in 
Städten und grösseren Ortschaften für den Frühjahrs- 
anbau und deren Zuteilung au die diesbezüglich not­
leidenden Landwirte.

b). Heranziehung der Gespanne der Kleingrund- 
besitzer nach B eend igu ng  der eigenen A nbauarbeiten 

zur B ebauung der A eoker des Grossgrundbesitzers 
gegen  entsprechende Entschädigung (Einspännig 

k  '0. zweispännig K  10 per Tag).
c). ZwangweiseS Einspannen der Kühe,: zur 

Durchführung leichterer Arbeiten  (E ggen  etz).
9) Z w angw eise  Heranziehung der B evölkerung  

»auch der Frauen und Kincjer zu landwirtschaftlichen 
Arbeiten, be< ortsüblicher Entlohnung im W e g e  der 
betreffenden Ortsvorsteher und im Verhältnis der

| A nzahl der ■■ E inwohner.

Die landwirtschaftlichen Organisationen- haben 
den B eda r f  an Masohiuen, Geräten und Ersatzteilen 
so rasch als möglich  dem k, u. k. K re ’iskom mando 
bekanntzugeben; dieses wird diese Organisationen mit 
allen- Mitteln unterstützen.

Brache wird nicht geduldet, und es wird zur 

V erhinderung derselben, nötigenfalls mit Zwaugsm ass- 
regeln vorgegangen  werden..

24. 

Aufste llung der Beschälstation  in Sandomierz.

Zur H ebun g  der Pferdezucht wird mit 1. März
l .J .  eine BeSchälstation, bestehend aus 5 Staatsheng­
sten in der:..ehemaligen Kosakenkaserne in Sando­
mierz aufgetellt.

Für jede  Stute ist ein Zeugnis  des Kreistier- 

arzteis', über ihren Gesundheitszustand beizubringtm. 
ln  diesem Zeugnisse ist der Name nebst W ohnort  des 

Besitzers, die Farbe, A bze ich en  und A lter  der Stute 
anzuführen und ist die Stute als vo llkom m en gesund 

und aus einem seuchenfreieu Orte stammend auszu­
weisen.

Die Deckraxe beträgt für die erste B elegung  
2 — 4 Rubel, für englische Vollbluthengste .bis zu 10 
Rubel. Für fü n f  weitere B elegungen dieser Stuten in 
derselben Ilengstenstatiun ist kein Betrag mehr zu 
entrichten.

Ein W echsel des Hengstes ist unentgeltlich, 
resp. gegen A ufzah lun g  der Differenz für den Fall, 
als der zweite Hengst eine höhere Decktaxe haben 
sollte, gestattet.

Dies ist genau zu verlautbaren und die Stuten 
bositzer zu belehren, dass sie vor  dem Hereimbringen 
der Stute nach bandomierz von dem betreffenden 
Gemeindevorsteher eine schriftliche B escheinigung 

bekommen müssen, m welcher bestätigt wird, dass die 
Ortschaft, von  welcher die Stute stammt, seuchenfrei 
ist.

P e r  n .  u .  R .  K r e i s f a f i i r a a T i c l a y t f :

A D O L F  S C H A U E R  mP
Oberstleutnant


